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Kreisausschusssitzung in Bayreuth
Am Montag, 1. März 2021, um 14.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Land
ratsamtes Bayreuth die

7. Sitzung des Kreisausschusses
statt.

Tagesordnung:
öffentlicheSitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des
Kreisausschusses am22.2.2021

2. Bekanntgaben
3. Beteiligungsbericht des LandkreisesBayreuth 2018

· 4. LandratsamtBayreuth;
UmgestaltungderZulassungsstelle

5. FreizeitanlageJugendstätteHaidenaab;
Neugestaltungdes ehemaligenZeltplatzes

6. Vereinbarung über die Kostenteilung für das Personal zum Betrieb
undUnterhalt des Informationszentrums imFreilandmuseumGrasse
mann

7. AVALON-Antrag auf'Zuschusserhöhung
8. Tiefbau;

BT 4: Aus- und Umbau Kreuzungsbereich mit Hindenburgstraße in
Flecklals gemeinsameMaßnahmemit GemeindeWarmensteinach;
ErmächtigungLandrat zurAuftragsvergabenachAusschreibung

9. Tiefbau;
BT37; ErsatzneubauBrückeüber dieAufseß inDrosendorf;
Vergabe von Ingenieurleistungen

10. Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 16. Februar 2021
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

setzt.

$4
Schulverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi
nanzierung vonAusgaben imVerwal
tungshaushalt wird für das Haus
haltsjahr2021 auf406.213€ festgesetzt
und nach derZahl derVerbandsschü
ler auf die Mitglieder des Schulver
bandes umgelegt (Verwaltungsumla
ge).

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Hummeltal

(Landkreis Bayreuth)
für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG),
Art. 40 KommZG sowie der Art. 63 ff. der
Gemeindeordnung (GO) erlässt derSchul
verband Hummeltal folgende Haushalts
satzung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt

imVerwaltungshaushalt
indenEinnahmen
undAusgabenmit 524.836€
und

imVermögenshaushalt
indenEinnahmen
undAusgabenmit 166.116€ ab.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sind
nichtvorgesehen.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver
mögenshaushalt werden nicht festge

2. Fürdie Berechnung derVerwaltungs
umlage wird die maßgebende Schü
lerzahl nach dem Stand vom 1. Okto
ber 2020 auf171 Verbandsschüler fest
gesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je Ver
bandsschüler auf 2.375,5146 € festge
setzt.

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi
nanzierung von Ausgaben im Vermö
genshaushaltwird für das Haushalts
jahr 2021 auf 0 € festgesetzt und nach
der Zahl der Verbandsschüler auf die
Mitglieder des Schulverbandes umge
legt (Investitionsumlage).

5. Für die Berechnung der Investitions
umlage wird die maßgebende Schü
lerzahl nach dem 1. Oktober 2020 auf
171 Verbandsschüler festgesetzt.

6. Die Investitionsumlage wird je Ver
bandsschüler auf0,0000€ festgesetzt.

$5
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
werdennicht beansprucht.

Inhalt:
Kreisausschusssitzung in Bayreuth
Haushaltssatzung des Schulverbandes Hwnmellal (Land
kreis Bayreuth) fürdasHaushaltsjahr 2021
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätig
keit für den Zweckverband zur Abwasserbeseitigung
Truppachtal
Neuerlass einer Verbandssatzung des Zweckverbandes
zur Abwasserbeseitigung Truppachtal
DiesemAmtsblatt liegt das Inhaltsverzeichnis 2020 bei
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$6
Weitere Festsetzungen werden nicht vor
genommen.

$7
DieseHaushaltssatzung trittmit dem1. Ja
nuar2021 inKraft.

Hummeltal, 1. Februar2021
SchulverbandBummeltal
Meyer
Schulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in derGeschäftsstelle derVerwaltungsge
meinschaft Mistelbach, Kanzleistraße 3,
95511 Mistelbach, während der allgemei
nen Geschäftsstunden zur öffentlichen
Einsichtnahmeauf.

Satzung über die Entschädigung für
ehrenamtliche 'Tätigkeit für den Zweck
verband zurAbwasserbeseitigung 'Trup
pachtal

Der Zweck.verband zur Abwasserbeseiti
gung Truppachtal hat am 14.1.2021 eine
Entschädigungssatzung erlassen. Die
Satzung ist genehmigungsfrei.

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1
des Gesetzes über die Kommunale Zu
sammenarbeit -KommZG- (BayRS 2020
6-1-I)bekanntgemacht.

Bayreuth, 27. Januar2021
Landratsamt
Frieß
Ltd. Verw.-Direktor

Entschädigungssatzung für den Zweck
verband zurAbwasserbeseitigung 'Trup
pachtal

Vom 14.1.2021

Der Zweck.verband zur Abwasserbeseiti
gung Truppachtal erlässt auf Grund Art.
30 Abs. 2 des Gesetzes überdie kommuna
le Zusammenarbeit (KommZG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
20.6.1994 (GVB! S. 555, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24.7.1998, GVBl. S. 424,
BayRS 2020-6-1-I), sowieArt. 20a undArt.
23 der Gemeindeordnung für den Frei
staat Bayern (GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22.8.1998 (GVBIS.
796, zuletzt geändert durch Gesetz vom
24.4.2001, GVBI S. 140, BayRS 2020-1-1-I)
die folgende

Satzung

§1
Entschädigungsberechtigte

Der Verbandsvorsitzende/die Verbands
vorsitzende und die übrigen Mitglieder
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der Verbandsversammlung werden für
die Teilnahme an Sitzungen und für die
sonstige mit ihrem Amt verbundene Tä
tigkeit nach Maßgabe dieser Satzung
entschädigt. Entsprechendes gilt für
Stellvertreter/innen, sofern ein Vertre
tungsfall vorliegt.

$2
Auslagenersatz

Der Verbandsvorsitzende/die Verbands
vorsitzende und die Mitglieder der Ver
bandsversammlung erhalten für die Teil
nahme an Sitzungen der Verbandsver
sammlung und ihrer Ausschüsse Ersatz
ihrer Auslagen, insbesondere Reisekos
tenvergütung nach den Bestimmungen
des Bayerischen Reisekostengesetzes.
Dasselbe gilt fürMitgliederderVerbands
versammlung, die Beamte oderAngestell
te des durchsie vertretenenVerbandsmit
gliedes sind.

$3
Entschädigung der Mitglieder der

Verbandsversammlung

(1) Die Mitglieder der Verbandsver
sammlung, die nicht gemäß Art. 31
Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft Amtes
der Verbandsversammlung angehö
ren, erhalten für die Teilnahme an
SitzungenderVerbandsversammlung
und ihrer Ausschüsse eine Sitzungs
geldpauschale. Der Verbandsvorsit
zende/die Verbandsvorsitzende und
sein/ihre Vertreter/Vertreterin erhal
ten eine monatliche Aufwandsent
schädigung. Die ersten Bürgermeis
ter/Bürgermeisterinnen vertreten die
Mitgliedsgemeinden in derVerbands
versammlung und gehören damit
kraft ihres Amtes der Verbandsver
sammlung an. Sie erhalten deshalb
für Sitzungen derVerbandsversamm
lung keine Sitzungsgeldpauschale,
sondern haben Anspruch auf Ersatz
der tatsächlichen Auslagen. Die Ver
bandsausschussmitglieder erhalten,
soweit Sie nicht als Vorsitzen
der/Vorsitzende oder stellvertreten
der Vorsitzender/stellvertretende
Vorsitzende eine feste Aufwandsent
schädigung erhalten, für die Teilnah
me an den Ausschusssitzungen eine
Sitzungsgeldpauschale.

Die Sitzungsgeldpauschale ein
schließlichReisekostenwird auf30,00
Euro festgesetzt. Sie verdoppelt sich,
wenn die Sitzung länger als fünfStun
dendauert.

(2) Soweit die Mitglieder der Verbands
versammlung Lohn- oder Gehalts
empfänger sind, erhalten sie außer
dem den entstandenen Verdienstaus
fall für die Dauer der Sitzung ein
schließlich einer angemessenen An
und Abreisezelt ersetzt. Der Betrag
des entgangenen Lohns oder Gehalts

ist durchBescheinigung desArbeitge
bers nachzuweisen.

$4
Entschädigung

des/der Verbandsvorsitzenden

(1) Der/die Verbandsvorsitzende erhält
für seine/ihre Tätigkeit eine monatli
che Pauschalentschädigung in Höhe
von310,00(dreihundertzehn)Euro.

(2) Sein/ihre Stellvertreter/in erhält für
seine/ihre Tätigkeit eine monatliche
Pauschalentschädigung in Höhe von
170,00 (einhundertsiebzig)Euro.

$5
Auszahlung der Entschädigungen

Die nach Monatsbeträgen bemessenen
Pauschalentschädigungen werden mo
natlich im voraus ausgezahlt. Die übrigen
Entschädigungen werden nachträglich
nachAbrechnunggezahlt.

$6
In-Kraft.Treten

Diese Satzung tritt eineWoche nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Entschädigungssatzung für den
Zweck.verband zur Abwasserbeseitigung
Truppachtal vom 27.1.1997 inderFassung
der 1. Änderungssatzung vom 10.1.2002
inKraft ab1.2.2002-außerKraft.

95490Mistelgau, 14. Januar 2021
Zweckverband zur
AbwasserbeseitigungTruppachtal
KarlLappe
Zweckverbandsvorsitzender

Neuerlass einer Verbandssatzung des
Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti
gungTruppachtal

Die Verbandsversammlung des Zweck
verbandes zur Abwasserbeseitigung
Truppachtal hat in ihrer Sitzung am
1.7.2020 eine neue Verbandssatzung
beschlossen.

Die Satzung wurde mit Schreiben des
Landratsamtes vom 1.9.2020 gem. Art. 20
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Kom
munale Zusammenarbeit -KommZG
(BayRS 2020-6-1-I) rechtsaufsichtlich
genehmigt.

Die Satzung wird nachstehend gern. Art.
24Abs.1KommZGbekanntgemacht.

Bayreuth, 27. Januar 2021
Landratsamt
Frieß
Ltd.Verw.-Direktor



Vollzug des Gesetzes über die kommuna
le Zusamm enarbeit (KommZ G);
Neuerlass einer Verbandssatzung des
Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti
gun gTruppachtal

Die Verbandssatzung bedarfgern. Art. 20
des Gesetzes überdiekommunaleZusam
menarbeit -KommZG- derGenehmigung
derAufsichtsbehörde.

Die am 1.7.2020 von der Verbandsver
sammlung des Zweckverbandes zur
Abwasserbeseitigung Truppachtal be
schlosseneVerbandssatzungwird hiermit
gem. Art. 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit 
KommZG-(BayRS2020-6-1-1

rechtsaufsichtlich genehmigt.

Scheffer
Regierungsrat

Verbandssatzung
des Zweckverbandes zur

Abwasserbeseitigung Truppachtal

Vom 14.1.2021

Die Gemeinden Eckersdorf, Glashütten
und Mistelgau schlossen sich gemäß Art.
17Abs.1 des Gesetzes überdie kommuna
le Zusammenarbeit (KommZG) in der
Fassung der Bekanntmachung v. 20. Juni
1994 (GVBI. S. 555; BayRS 2020-6-1-I),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
26.03.2019 (GVBI. S.98), am 14.07.1979 zu
einem Zweckverband zusammen und
vereinbaren folgende neue Verbandssat
zung:
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$1
Rechtsstellung

(1) Der Zweckverband führt den Namen
"Zweckverband zur Abwasserbeseiti
gung Truppachtal". Er ist eine Kör
perschaft des öffentlichenRechts.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in
95490Mistelgau, Landkreis Bayreuth.

$2
Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder sind die Gemeinden
Eckersdorf, GlashüttenundMistelgau.

in dem in $ 3 genannten räumlichen
Wirkungsbereich eine gemeinsame
Abwasserbeseitigungsanlage zur
Beseitigung von Abwasser zu errich
ten, zu verbessern, zu erneuern, zu
betreiben, zu unterhalten und die
Anlage imBedarfsfall zu erweitern.

(2) Der Zweckverband erfüllt seine Auf
gaben ohne Gewinnabsicht. Er dient
ausschließlich und unmittelbar ge
meinnützigen Zwecken im Sinne des
Steuerrechts.

(3) Das Recht und die Pflicht der Ver
bandsmitglieder, die dem Zweckver
band übertragenen Aufgaben zu
erfüllen und die hierzu notwendigen
Befugnisse gehen auf den Zweckver
bandüber.

$3
Räumlicher Wirkungsbereich

Der räumliche Wirkungsbereich des
Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti
gungTruppachtal umfasst dasGebiet

1. der Ortsteile Busbach und Wolfs
grabenderGemeindeEckersdorf,

2. der Gemeinde Glashütten ohne
demOrtsteilAltenhimmel,

3. der Ortsteile Äußerer Graben,
Außerleithen, Braunersberg,
Engelmeß, Frankenhaag, Gollen
bach, Obere Hardt, Untere Hardt,
Harloth, Klingenmühle, Krecken
mühle, Mengersdorf, Mistelgau,
Obernsees, Feriendorf Obernsees,
Ochsenholz, Plösen, Plösen
Kammer, Schöchleins, Seitenbach,
Sorg, Streit, Striegelhof, Truppach
und Wohnsgehaig der Gemeinde
Mistelgau.

$4
Aufgaben des Abwasserzweckverbands

und seiner Verbandsmitglieder

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe,

(4) Der Zweckverband hat das Recht,
anstelle der Verbandsmitglieder
Satzungen und Verordnungen für das
übertrageneAufgabengebiet zu erlas
sen.

(5) Die Verbandsmitglieder gestatten
dem Zweckverband die kostenlose
Benutzung ihrer öffentlichen Ver
kehrsräume und der sonstigen ihrem
jeweiligen Verfügungsrecht unterlie
genden Grundstücke, soweit dies für
die übertragene Aufgabe erforderlich
ist.

II. Verfassung und Verwaltung

$5
Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbands sind

1. die Verbandsversammlung und

2. derVerbandsvorsitzende.

$6
Zusammensetzung der Verbandsver

sammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht
aus dem Verbandsvorsitzenden und
denübrigenVerbandsräten.

(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet für
je angefangene 500 Einwohner des
Verbandsgebiets einen Vertreter
(Verbandsrat) in die Verbandsver
sammlung, hierzu zählen die gesetzli
chen Vertreter und die übrigen Ver
bandsräte. Die gesetzlichen Vertreter
erhalten keinen weiteren Sitz, son
dernwerden in derBerechnung nach
Satz 1 mitgezählt und besetzen einen
der Sitze diesesVerbandsmitglieds.

DieBerechnungwirdjeweils amEnde
des den Gemeindewahlen vorausge
henden Jahres vorgenommen. Ein
wohner, die in nicht anschließbaren
Gebäuden wohnen, bleiben bei der
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Berechnung unberücksichtigt.

(3) Die Verbandsmitgliederwerden in der
Verbandsversammlung durch ihren
gesetzlichen Vertreter und die von
ihrem Vertretungsorgan bestellten
weiteren Verbandsräten vertreten.

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellver
treter für den Fall seiner Verhinde
rung. Die Verbandsräte kraft Am tes
werden durch ihre gesetzlichen Stell
vertreter vertreten, für die weiteren
Verbandsräte ist jeweils ein Stellver
treter zu bestellen. Mit Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters und seines
Stellvertreters kann ein Verbandsmit
glied auch andere Personen als seine
Vertreter bestellen. Dies gilt sowohl
für die gesetzlichen Vertreter eines
Verbandsmitglieds (geborenen Mit
glieder) als auch für die übrigen Ver
bandsräte (gekorene Mi tglieder der
Verbandsversammlung).

Verbandsräte können nicht Stellver
treter sein. Die Verbandsräte und ihre
Stellvertreter sind von den Verbands
mitgliedern dem Verbandsvorsitzen
den, ist ein solcher noch nicht gewählt,
der Aufsichtsbehörde, schrift lich zu
benennen. Bedienstete des Zweckver
bands können nicht Mitglieder der
Verbandsversammlung sein.

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres
Amtes der Verbandsversammlung
angehören (geborene Mitglieder),
endet das Amt als Verbandsrat mit
dem Ende ihres kommunalen Wahl
amtes. Entsprechendes gilt für ihre
Stellvertreter. Die anderen Verbands
räte (gekorene Mitglieder) und Ihre
Stellvertreter werden durch Beschluß
der Vertretungsorgane der Verbands
mitglieder bestellt, und zwar für die
Dauer derWahlzeit derVertretungsor
gane, wenn Mitglieder dieser Organe
bestellt wurden, anderenfalls für
sechs Jahre. Die Bestellung nach Satz
2 kann durch Beschluß der Vertre
tungsorgane aus wichtigem Grund
widerrufenwerden; sie ist zuwiderru
fen, wenn ein Verbandsrat, der dem
Vertretungsorgan eines Verbandsmit
glieds angehört, vorzeitig aus dem
Wahlamt oder derVertretungskörper
schaft ausscheidet. Die Verbandsräte
und ihre Stellvertreter üben ihr Amt
bis zum Amtsantritt der neuen Ver
bandsräteweiteraus.

$7
Einberufung

der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf
schriftliche oder elektronische Einla
dung des Verbandsvorsitzenden zu
sammen. Die Einladung muss Ta
gungszeit und -ort und die Beratungs
gegenstände angeben und den Ver
bandsräten spätestens eineWoche vor
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der Sitzung zugehen. In dringenden
Fällen kann derVerbandsvorsitzende
die Frist bis aufvierundzwanzig Stun
denabkürzen.

(2) Die Verbandsversammlung ist nach
Bedarf, mindestens jedoch einmal
jährlich einzuberufen. Sie muss au
ßerdem einberufen werden, wenn es
ein Drittel der Verbandsräte oder die
zuständige Aufsichtsbehörde unter
Angabe der Beratungsgegenstände
beantragen.

$8
Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die
Beratungsgegenstände für die Ver
bandsversammlung vor. Der Ver
bandsvorsitzende leitet die Sitzung
und handhabt die Ordnung während
derSitzung.

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde,
sowie die Betriebswarte (Klärwärter),
der Geschäftsleiter, der Kämmerer
und der Kassenverwalter haben das
Recht, an den Sitzungen beratend
teilzunehmen. Auf Antrag ist Ihnen
dasWort zu erteilen. DieVerbandsver
sammlung kann auch andere Perso
nenhören.

$9
Beschlüsse und Wahlen in der

Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist be
schlussfähig, wenn sämtliche Ver
bandsräte ordnungsgemäß geladen
sind und die anwesenden stimmbe
rechtigtenVerbandsräte die Mehrheit
dervonderVerbandssatzungvorgese
henen Stimmenzahl erreichen. Über
andere als inderEinladung angegebe
ne Beratungsgegenstände darf nur
dannBeschluss gefasst werden, wenn
alle Verbandsräte erschienen und mit
einer Beschlussfassung einverstan
densind.

(2) Wird die Verbandsversammlung
wegen Beschlussunfähigkeit, die
nicht auf der persönlichen Beteili
gung der Mehrheit der Verbandsräte
beruht, innerhalb von vier Wochen
zum zweiten Mal zur Verhandlung
über denselben Gegenstand einberu
fen, so ist sie ohne Rücksicht auf die
Zahl der Erschienenen beschlussfä
hig; auf diese Folge ist in der zweiten
Einladungausdrücklichhinzuweisen.

(3) Soweit das Gesetz überdie kommuna
le Zusammenarbeit oder diese Ver
bandssatzung nicht etwas anderes
vorschreiben, werden die Beschlüsse
der Verbandsversammlung mit einfa
cher Mehrheit der Abstimmenden
gefasst; es wird offen abgestimmt.
Jeder Verbandsrat hat eine Stimme.

Solange ein Verbandsmitglied keine
anderenVertreter bestellt hat, übt der
erste Bürgermeister das Stimmrecht
aller Vertreter aus. Bei Stimmen
gleichheit ist der Antrag abgelehnt.
Kein Verbandsrat darf sich der Stim
me enthalten; enthält sich ein Ver
bandsrat trotzdem der Stimme, so
gehört er nicht zudenAbstimmenden.

(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3
entsprechend; die Vorschriften über
die persönliche Beteiligung finden
keine Anwendung. Es wird geheim
gewählt. Gewählt ist, wermehr als die
Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im
ersten Wahlgang nicht erreicht, so
findet eine Stichwahl unter den bei
den Bewerbern mit den höchsten
Stimmenzahlen statt. Bei Stimmen
gleichheit in der Stichwahl entschei
det das Los. Haben im ersten Wahl
gang drei oder mehr Bewerber die
gleicheAnzahl von Stimmenerhalten,
so entscheidet das Los, welche Bewer
ber in die Stichwahl kommen. Hat ein
Bewerberdie höchste, zwei odermehr
Bewerber die gleiche nächst höhere
Stimmenzahl erhalten, so entscheidet
das Los, wer von diesen in die Stich
wahl mit demBewerbermit der höch
stenStimmenzahlkommt.

(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse
sind unter Angabe von Tag und Ort
der Sitzung, derNamen der anwesen
den Verbandsräte, der behandelten
Gegenstände und der Abstimmungs
ergebnisse (Stimmverhältnis) in eine
Niederschrift einzutragen und von
dem Verbandsvorsitzenden und dem
Schriftführer zu unterzeichnen. Als
Schriftführer kann eine Dienstkraft
des Zweckverbands oder eines Ver
bandsmitglieds, soweit dieses zu
stimmt, zugezogenwerden.Verbands
räte, die einem Beschluss nicht zuge
stimmt haben, können bis zum
Schluss der Sitzung verlangen, dass
das in der Niederschrift vermerkt
wird. Abschriften der Niederschrift
über öffentliche Sitzungen sind bis
zur nächsten Sitzung den Verbands
rätenzuübermitteln.

$10
Zuständigkeit der

Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist aus
schließlichzuständig für

1. die Wahl des Verbandsvorsitzen
denundseines Stellvertreters,

2. die Entscheidung über die Errich
tung und die wesentliche Erweite
rung der den Verbandsaufgaben
dienendenEinrichtungen,

3. die Beschlussfassung über den



Erlass, die Änderung oder die
Aufhebung von Satzungen und
Verordnungen (siehe S 4 Abs. 4
dieserVerbandssatzung),

4. die Beschlussfassung über die
Haushaltssatzung, die Nachtrags
haushaltssatzungen und die Auf
nahme von zusätzlichen Krediten
während der vorläufigen Haus
haltsführung,

5. die Beschlussfassung über den
Finanzplan,

6. die Feststellung, Entlastung und
endgültige Anerkennung der Jah
resrechnung (des Jahresabschlus
ses),

7. gegebenenfalls die Bestellung der
Mitglieder eines Verbandsaus
schusses und ebenso gegebenen
falls die Bildung, Besetzung und
AuflösungweitererAusschüsse,

8. die Festsetzung von Entschädigun
gen,

9. den Erlass, die Änderung oder die
Aufhebung der Geschäftsordnung
fürdieVerbandsversammlung,

10.den Erlass, die Änderung oder die
AufhebungderBetriebsordnung,

11.die Beschlussfassung über die
Änderung der Verbandssatzung
und im Falle der Auflösung des
Zweckverbands durch Austritt
oder außerordentliche Kündigung
(Art. 46 Abs. 2 KommZG), die Be
stellung vonAbwicklern,

12.die Ernennung, Beförderung,
Abordnung, Versetzung, Zuwei
sung an eine Einrichtung, Ruhe
Standsversetzung und Entlassung
von Beamten des Zweckverbands
abBesoldungsgruppeA 9,

13.die Einstellung, Höhergruppie
rung, Abordnung, Versetzung,
Zuweisung an einen Dritten, Be
schäftigungmittels Personalgestel
lung und Entlassung der Arbeit
nehmer des Zweckverbands ab
Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrags
für den öffentlichen Dienst oder ab
einem entsprechendenEntgelt.

(2) Die Verbandsversammlung be
schließt ferner über die anderen ihr
im Gesetz über die kommunale Zu
sammenarbeit zugewiesenen Gegen
stände. Sie ist insbesondere zuständig
für die Beschlussfassungüber

1. den Erwerb, die Belastung, den
Tausch und die Veräußerung von
Grundstücken,

2. den Abschluss von Rechtsgeschäf
ten allerArt, die für den Zweckver

bandVerpflichtungen In Höhe von
mehr als 16.000,00 € mit sich brin
gen,

3. den Gesamtplan der in einem oder
mehreren Haushaltsjahren durch
zuführenden Unterhaltungsarbei
ten,

4. die Aufnahme von Darlehen, die
Übernahme von Bürgschaften und
den Abschluss von Rechtsgeschäf
tenverwandterArt.

§11
Rechtsstellung der Verbandsräte

Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig.
Entschädigungen der Verbandsräte sind
in einer entsprechenden Satzung Ent
schädigungssatzung) zu regeln.

$12
Wahl des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein
Stellvertreter werden von der Ver
bandsversammlung aus ihrer Mitte
gewählt. Der Verbandsvorsitzende
soll der gesetzliche Vertreter eines
Verbandsmitgliedes sein.

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein
Stellvertreter werden auf die Dauer
von sechs Jahren, sind sie Inhaber
eines kommunalen Wahlamtes eines
Verbandsmitgliedes, auf die Dauer
dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr
Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie
gewählt sind, bis zumAmtsantritt des
neu gewählten Verbandsvorsitzenden
und seines neu gewählten Stellvertre
ters weiter aus.

$13
Zuständigkeit des

Verbandsvorsitzenden.

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den
Zweckverband nach außen. Er führt
den Vorsitz in der Verbandsversamm
lung.

(2) DerVerbandsvorsitzende vollzieht die
Beschlüsse der Verbandsversamm
lung und erledigt in eigener Zustän
digkeit alleAngelegenheiten, die nach
der Gemeindeordnung kraft Gesetzes
dem ersten Bürgermeister zukom
men. Er erfüllt die ihm imGesetz über
die kommunale Zusammenarbeit
zugewiesenenweiterenAufgaben.

(3) Durch besonderen Beschluss der
Verbandsversammlung können dem
Verbandsvorsitzenden unbeschadet
des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenhei
ten zur selbständigen Erledigung
übertragenwerden.

(4) Der Verbandsvorsitzende kann ein-

zelne seiner Befugnisse seinem Stell
vertreter und in Angelegenheiten der
laufenden Verwaltung Dienstkräften
des Zweckverbands oder mit Zustim
mung eines Verbandsmitglieds des
senDienstkräftenübertragen.

(5) Erklärungen, durch die der Zweck
verband verpflichtet werden soll,
bedürfen der Schriftform. Das gilt
nicht bei Geschäften, die für den
Zweckverband einmalige Verpflich
tungen von nicht mehr als 16.000,00 €
mit sichbringen.

$14
Rechtsstellung des

Verbandsvorsitzenden

Der Verbandsvorsitzende und sein Stell
vertreter sind ehrenamtlich tätig. Unbe
schadet des § 11 erhält der Verbandsvor
sitzende für seine Tätigkeit nach§ 13 eine
Aufwandsentschädigung. Dies gilt ebenso
für den Stellvertreter nach dem Maß
seiner besonderen Inanspruchnahme.
Die Höhe dieser Entschädigungen ist in
einer entsprechenden Satzung (Entschä
digungssatzung) zu regeln.

§ 15
Dienstkräfte des Zweckverbandes

Die Verbandsversammlung kann einen
Geschäftsleiter bestellen. Sie kann ihm
mit Zustimmung des Verbandsvorsitzen
den durch Beschluß Zuständigkeiten des
Verbandsvorsitzenden nach § 13 Abs. 2
und 4 dieser Satzung übertragen. Durch
gesonderten Beschluss kann sie ihm
fernerunbeschadet des§ 10 Abs. 1 weitere
Angelegenheiten zur selbständigen Erle
digung übertragen. Die Geschäftsstelle
befindet sich imVerwaltungsgebäude der
Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau,
Bahnhofstraße 35, 95490Mistelgau.

III. Wirtschafts- und
Haushaltsführung -Verbandswirtschaft

$16
Anzuwendende Vorschriften

Für die Wirtschafts- und Haushaltsfüh
rung des Zweckverbands gelten die Vor
schriften für Gemeinden entsprechend,
soweit sich nicht aus dem Gesetz über die
kommunale Zusammenarbeit etwas
anderes ergibt. Die Haushaltswirtschaft
wird nach den Grundsätzen der Kamera
listikgeführt.

§ 17
Haushaltssatzung

(1) DerEntwurfderHaushaltssatzung ist
den Verbandsmitgliedern rechtzeitig,
spätestens einen Monat vor der Be
schlussfassung in der Verbandsver
sammlung, zu übermitteln.
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(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens
einen Monat vor Beginn des Haus
haltsjahres zu beschließen und mit
ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde
vorzulegen. Haushaltsjahr ist das
Kalenderjahr.

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn
rechtsaufsichtliche Genehmigungen
erforderlich sind, nach Erteilung der
Genehmigungen, sonst einen Monat
nach der Vorlage an die Aufsichtsbe
hörde nach $ 22 Abs. 1 bekannt ge
macht.

$18
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Der Zweckverband erhebt in seinem
Wirkungskreis Beiträge und Gebüh
ren nach den Vorschriften des Kom
munalabgabenrechts.

(2) Der durch Zuschüsse, Kredite, Ge
bühren, Beiträge und sonstige Ein
nahmen nicht gedeckte Finanzbedarf
für die Errichtung, Verbesserung,
Erweiterung und Erneuerung der
Entwässerungsanlage sowie den
laufenden Finanzbedarf wird auf die
Verbandsmitgliederumgelegt; fürden
Finanzbedarf bei der Errichtung,
Erweiterung und Erneuerung der
Abwasserbeseitigungsanlage wird
eine Investitionsumlage, für den
laufenden Finanzbedarf eine Be
triebskostenumlage erhoben. Umle
gungsschlüssel ist die in $ 6 Abs. 2
zugrundegelegte Einwohnerzahl.

$19
Festsetzung und Zahlung der Umlagen

(1) Die Investitionsumlage und die Be
triebskostenumlage werden in der
Haushaltssatzung für jedes Haus
haltsjahr neu festgesetzt. Sie können
nur während des Haushaltsjahres
durch eine Nachtragshaushaltssat
zunggeändertwerden.

(2) Bei der Festsetzung der Investitions
umlage ist anzugeben:

1. die Höhe des durch Zuschüsse,
Kredite Gebühren, Beiträge und
sonstige Einnahmen nicht gedeck
ten Finanzbedarfs für Investitio
nen (Umlagesoll);

2. die aufdie einzelnenVerbandsmit
glieder entfallende Einwohnerzahl
(Bemessungsgrundlage);

3. der jeweilige Umlagebetrag je
Einwohner(Umlagesatz);

4. die Höhe des Investitionsumlage
betrages für jedes Verbandsmit
glied.

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskos
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tenumlage ist anzugeben:

1. die Höhe des durch Zuschüsse,
Kredite Gebühren, Beiträge und
sonstige Einnahmen nicht gedeck
ten laufenden Finanzbedarfs (Um
lagesoll);

2. die aufdie einzelnenVerbandsmit
glieder entfallende Einwohnerzahl
(Bemessungsgrundlage);

3. der jeweilige Umlagebetrag je
Einwohner (Umlagesatz);

4. die Höhe des Investitionsumlage
betrages für jedes Verbandsmit
glied.

(4) Der Umlagebetrag ist den einzelnen
Verbandsmitgliedern durch schriftli
chen Bescheid mitzuteilen (Umlage
bescheid). Aus dem Bescheid muss
hervorgehen, wie der Umlagebetrag
berechnetwurde.

(5) Die Umlagenwerden mit einem Vier
tel ihres Jahresbetrags am 10. jedes
drittenQuartalsmonats fällig. Werden
sie nicht rechtzeitig entrichtet, so
können von den säumigen Verbands
mitgliedern Zinsen in Höhe von 0,5
Prozent für jeden vollenMonat gefor
dertwerden.

(6) Ist die Umlage bei Beginn des Haus
haltsjahres noch nicht festgesetzt, so
kann der Zweckverband bis zur Fest
setzung vorläufige vierteljährliche
Teilbeträge inHöhe der im abgelaufe
nen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen
Teilbeträge erheben. Nach Festset
zung der Umlage für das laufende
Haushaltsjahr ist über diese vorläufi
gen Zahlungen zum nächsten Fällig
keitszeitpunkt abzurechnen.

$ 20
Kassenverwaltung

Die Kassengeschäfte des Zweckverbands
werden von der Verwaltungsemeinschaft
Mistelgau, Bahnhofstr. 35, 95490 Mistel
gau, geführt.

321
.Jahresabschluss, .Jahresrechnung,

Prüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die
Jahresrechnung der Verbandsver
sammlung innerhalbvon sechsMona
ten nach Abschluss des Rechnungs
jahres vor.

(2) Die Jahresrechnung soll von einem
Rechnungsprüfungsausschuss bin
nen 3 Monaten örtlich geprüft wer
den. Der Rechnungsprüfungsaus
schuss ist aus derMitte derVerbands
versammlung zu bilden. Er besteht
aus 3Verbandsräten.

(3) NachAbschluss derörtlichenPrüfung
ist die Jahresrechnung derVerbands
versammlung vorzulegen. Die Ver
bandsversammlung stellt die Jahres
rechnung fest undbeschließt über die
Entlastung.

(4) NachderFeststellung derJahresrech
nung findet die überörtliche Rech
nungsprüfung statt. Überörtliches
Prüfungsorgan ist die staatliche Rech
nungsprüfungsstelle des Landrats
amtesBayreuth.

(5) AufGrund des Ergebnisses der über
örtlichen Rechnungsprüfung be
schließt die Verbandsversammlung
endgültig über die Anerkennung der
Jahresrechnung.

V. Schlussbestimmungen

$22
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die SatzungenundVerordnungendes
Zweckverbands werden imAmtsblatt
der Aufsichtsbehörde bekanntge
macht. Die Verbandsmitglieder wei
sen in der für die Bekanntmachung
ihrer Satzungen vorgesehenen Form
auf diese Bekanntmachung hin. Die
Satzungen und Verordnungen kön
nen in der Geschäftsstelle des Zweck
Verbands eingesehenwerden.

(2) Sonstige öffentlicheBekanntmachun
gen des Zweckverbands sind in orts
üblicher Weise vorzunehmen. Die
Aufsichtsbehörde kann darüber hin
aus eine Veröffentlichung in ihrem
Amtsblatt (Amtsblatt und Kreisanzei
ger des Landkreises Bayreuth) anord
nen.

$ 23
Schlichtung

Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweck
verband und den Verbandsmitgliedern,
wenn sie sich gleich geordnet gegenüber
stehen, undbei StreitigkeitenderMitglie
der des Zweckverbands untereinander
aus dem Verbandsverhältnis ist die Auf
sichtsbehörde zur Schlichtung anzuru
fen.

$ 24
Auflösung, Auseinandersetzung

(1) Die Auflösung des Zweckverbands
bedarf einer Mehrheit von zwei Drit
teln der satzungsmäßigen Stimmen
zahl in der Verbandsversammlung
und der Genehmigung der Aufsichts
behörde. Die Auflösung ist wie diese
Verbandssatzungbekannt zumachen.

(2) Wird der Zweckverband aufgelöst,
ohne dass seine bisherigen Aufgaben
auf andere juristische Personen des
öffentlichen Rechts mit Dienstherrn
fähigkeit übergehen, haben die Ver-



bandsmitglieder die Beamten und
Versorgun gsempfänger anteilig ent
sprechend zu übernehmen.

(3) Findet eine Abwicklung statt, so ha
ben die beteiligten Gemeinden das
Recht, die auf ihrem Gebiet gelegenen
örtlichen Entwässerungsanlagen
(Ortsnetze) zum Restbuchwert und
die zentralen Entwässerungsanlagen
(Sammelkläranlage, Hauptsammler
und Sonderbauwerke) zum geschätz
ten Zeitwert zu übernehmen. Bei den
zentralen Entwässerungsanlagen ist
den übrigen beteiligten Gemeinden
auf Verlangen ein Mitbenutzungs
recht auf der Grun dlage einer geson
dert abzuschließenden Zweckverein
barung einzuräumen.

Im Üb rigen ist das Vermögen nach
Befriedigung der Gläubiger an die
Verbandsmitglieder unter An rech
nung der übernommenen Gegenstän
de nach dem in § 22 festgelegten Ver
hältnis (bei Aufspaltung in Investi
tions- und Betriebskostenumlage:
nach dem in $ 22für die Investitions
umlage festgelegten Verhältnis) zu
verteilen. Übersteigen bei Auflösung

des Zweckverbandes die Verbindlich
keiten das vorhandene Vermögen, so
ist der Fehlbetrag nach demselben
Verhältnis aufdie Verbandsmitglieder
umzulegen.

(4) Scheidet ein Verbandsmitglied aus
dem Zweckverband aus, ohne dass
dadurch der Zweckverband aufgelöst
wird, so wird es mit dem Betrag abge
funden, den es bei der Auflösung
erhalten würde, wenn der Zweckver
band zum Zeitpunkt seines Ausschei
dens aufgelöst werden würde. Es hat
das Recht, die auf seinem Gebiet
gelegenen örtlichen Entwässerungs
anlagen (Ortsnetze) unter Anrech
nung aufseinen Abfindungsanspruch
zumRestbuchwert zu übernehmen.

Bezüglich der beim Zweckverband
verbleibenden zentralen Entwässe
rungsanlagen (Sammelkläranlage,
Hauptsammler und Sonderbauwer
ke) ist ihm auf Verlangen ein Mitbe
nutzungsrecht auf der Grundlage
einer gesondert abzuschließenden
Zweckvereinbarung einzuräumen.
Der Abfindungsanspruch wird drei
Jahre nach dem Ausscheiden, spätes-

tens im Fall derAuflösung des Zweck
verbands fällig. Die Beteiligten kön
nen für die Berechnung undFälligkeit
desAbfindungsanspruchs eine abwei
chendeRegelungvereinbaren.

$ 25
Inkrafttreten

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tag
nach ihrerBekanntmachung imAmts
blatt undKreisanzeiger des Landkrei
ses Bayreuth inKraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung
vom 13.7.1979 (Amtsblatt und Kreis
anzeiger des Landkreises Bayreuth
Nr. 23/1979, Seite 97), in der Fassung
der Ersten Änderungssatzung vom
27.7.1992 (Amtsblatt und Kreisanzei
ger des Landkreises Bayreuth Nr.
18/1992, Seite 58)außerKraft.

95490Mistelgau, 14. Januar 2021
'Zweckverband zur Abwasserbeseiti
gungTruppachtal
KarlLappe
Zweckverbandsvorsitzender
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